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ZaöRV	 Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht
z. B.	 zum Beispiel
ZEuS	 Zeitschrift für Europarechtliche Studien
ZfBR	 Zeitschrift für deutsches und internationales Bau- und Vergabe-

recht
ZNER	 Zeitschrift für Neues Energierecht
ZRP	 Zeitschrift für Rechtspolitik
zul.	 zuletzt
ZUR	 Zeitschrift für Umweltrecht





Einleitung und Gang der Darstellung

Das Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz (UmwRG)1 hat den Zugang zu Gerichten 
für Umweltverbände und Individualpersonen zur Durchsetzung von Umwelt-
recht erweitert. Dadurch soll das UmwRG die Durchsetzung von Umweltrecht 
bei Zulassungsverfahren z. B. von Infrastrukturvorhaben verbessern.2 

Schon gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts bemerkte die internatio-
nale Staatengemeinschaft ein Vollzugsdefizit des Umweltrechts und insbeson-
dere des Artenschutzrechts.3 Die Bedeutung des Erhalts der Artenvielfalt ha-
ben verschiedenen Abkommen und Richtlinien auf völkerrechtlicher und uni-
onsrechtlicher Ebene verdeutlicht.4 Der Erhalt der Vielfalt von Tier- und 
Pflanzenarten ist erforderlich für das ökologische Gleichgewicht.5 

Ein Grund für das Vollzugsdefizit lag darin, dass das Artenschutzrecht aus 
Vorschriften besteht, die Allgemeininteressen schützen.6 Verstöße gegen den 
Großteil des Umweltrechts und insbesondere gegen das Artenschutzrecht wa-

1  Gesetz über ergänzende Vorschriften zu Rechtsbehelfen in Umweltangelegenhei-
ten nach der EG-Richtlinie 2003/35/EG (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz – UmwRG) v. 
7.12.2006 i. d. F. der Bekanntmachung v. 23.8.2017, BGBl. I, S. 3290, zul. geänd. 
durch Art. 4 des Gesetzes zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, des 
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes, des Energiewirtschaftsgesetzes und weiterer ener-
gierechtlicher Vorschriften v. 17.12.2018, BGBl. I, S. 2549.

2  Vgl. Eckert, VR 2020, 1, 1.
3  Sußmann, Vollzugs- und Rechtsschutzdefizite im Umweltrecht, S. 68 f.
4  Bspw. im Übereinkommen über die biologische Vielfalt (Convention on Biologi-

cal Diversity – CBD) v. 5.6.1992, in der Richtlinie 79/409/EWG des Rates v. 2.4.1979 
über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten, ABl. Nr. L 103, 1, in der kodifizierten 
Fassung der Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v. 
30.11.2009, ABl. Nr. L 20, 7 (abgekürzt als: Vogelschutz-RL) und in der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates v. 21.5.1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie 
der wildlebenden Tiere und Pflanzen, ABl. Nr. L 206, 7 (abgekürzt als: FFH-RL). Das 
Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz  – 
BNatSchG) v. 29.7.2009, BGBl. I, S. 2542, zul. geänd. durch Art. 290 der Elften Zu-
ständigkeitsanpassungsverordnung v. 19.6.2020, BGBl. I, S. 1328) setzt manche dieser 
Vorgaben um und unterscheidet mittlerweile im 5. Kapitel zwischen allgemeinem und 
besonderem Artenschutz, §§ 39 ff. bzw. §§ 44 ff. BNatSchG.

5  Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäi-
schen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen v. 20.5.2020 
(COM 2020 380 final), EU-Biodiversitätsstrategie für 2030, S. 1; Wegner, Subjektiv-
öffentliche Ansätze im Völkerrecht zum Schutz biologischer Vielfalt, S. 27.

6  Guckelberger, JA 2014, 647, 648 und 650.
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ren deshalb nach dem (deutschen) Verwaltungsprozessrecht grundsätzlich 
nicht von Individualpersonen rügefähig, da sie bei Verstößen gegen Arten-
schutzvorschriften keine Verletzung in eigenen Rechten geltend machen 
konnten.7 Die Durchsetzung des Artenschutzrechts war dadurch gerichtlich 
kaum überprüfbar.

Um dem Vollzugsdefizit entgegenzuwirken, beschloss die internationale 
Staatengemeinschaft, dass nicht nur Genehmigungsbehörden von umweltrele-
vanten Vorhaben wie Infrastrukturprojekten, sondern auch die hiervon betrof-
fene Öffentlichkeit und insbesondere Umweltverbände als „Stellvertreter der 
Natur“ stärker in Entscheidungsprozesse eingebunden werden sollten.8 Im 
Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) eines Vorhabens erhält 
die betroffene Öffentlichkeit deshalb gemäß §§ 18 f. UVPG9 ein Beteiligungs-
recht. Außerdem sollten Umweltverbände die Möglichkeit erhalten, Umwelt-
schutzvorschriften vor Gericht durchzusetzen, ohne dass sie ihre Klagebefug-
nis begründen müssen.10 Diese Grundgedanken mündeten in der Aarhus-
Konvention (AK) vom 25.6.1998.11 Mit dem UmwRG vom 7.12.200612 hat 
der deutsche Gesetzgeber diese Vorgaben umgesetzt und die Grundlage dafür 
geschaffen, dass Umweltverbände und auch Individualpersonen, die von ei-
nem umweltrelevanten Vorhaben betroffen sind, Umweltrecht gerichtlich 
besser durchsetzen können.

Als Besonderheit des UmwRG müssen anerkannte Umweltverbände für 
ihre Klagebefugnis nicht – wie sonst nach dem in Deutschland geltenden Ver-
letztenklagemodell13 – in Abweichung von § 42 Abs. 2 VwGO die Verletzung 
von subjektiv-öffentlichen Rechten geltend machen, § 2 Abs. 1 S. 1 UmwRG. 
Dadurch können Umweltverbände auch die Vereinbarkeit von Genehmigun-
gen mit den objektiv-rechtlichen Vorschriften des Umweltrechts gerichtlich 

7  Porsch, NVwZ 2013, 1393, 1393; vgl. Murswiek/Ketterer/Sauer/Wöckel, DV 
2011, 235, 244; Oestreich, DV 2006, 29, 30, 32.

8  Albrecht/Zschiegner, NVwZ 2020, 671, 671 f.; Heß, ZUR 2018, 686, 686; Beck-
mann, Rechtstheorie 2014, 141, 142 ff.; Beyerlin, ZaöRV 2005, 525, 539.

9  Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) v. 12.2.1990 i. d. F. der 
Bekanntmachung v. 24.2.2010, BGBl. I, S. 94, zul. geänd. durch Art. 4 des Gesetzes 
zur Beschleunigung von Investitionen v. 3.12.2020, BGBl. I, S. 2694.

10  Ekardt, NVwZ 2012, 530, 532; Laskowski, ZUR 2010, 171, 173.
11  Übereinkommen über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteili-

gung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegen-
heiten v. 25.6.1998 (Aarhus-Konvention; abgekürzt als: AK).

12  Gesetz über ergänzende Vorschriften zu Rechtsbehelfen in Umweltangelegenhei-
ten nach der EG-Richtlinie 2003/35/EG (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz – UmwRG) v. 
7.12.2006, BGBl. I, S. 2816.

13  Oestreich, DV 2006, 29, 30, 32; Beckmann, Rechtstheorie 2014, 141, 141.
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überprüfen lassen.14 Auch für sonstige Individualpersonen der betroffenen 
Öffentlichkeit sieht das UmwRG Besonderheiten vor, die die gerichtliche 
Durchsetzung von Umweltrecht stärken sollen: Im Rahmen der Zulässigkeit 
muss eine Individualperson zwar immer noch die Möglichkeit der Verletzung 
in einem subjektiv-öffentlichen Recht geltend machen; war die UVP aber 
fehlerhaft, besteht im Rahmen der Begründetheit ein Aufhebungsanspruch, 
ohne dass sie tatsächlich in einem eigenen Recht verletzt sein muss, § 4 
Abs. 3, Abs. 1 UmwRG.15

Der Gesetzgeber hat das UmwRG seit seinem Inkrafttreten dreimal grund-
legend geändert, nachdem der EuGH wiederholt Umsetzungsdefizite festge-
stellt hatte.16 Dadurch lassen sich folgende vier Geltungsphasen des UmwRG 
unterscheiden:

	– Phase 1: 15.12.2006 bis 28.1.201317

	– Phase 2: 29.1.2013 bis 25.11.201518

	– Phase 3: 26.11.2015 bis 31.5.201719

	– Phase 4: 1.6.2017 bis heute (11.1.2021)20

Ein Bericht der Vereinten Nationen vom 15.9.2020 verdeutlicht jedoch, 
dass der Trend des Artenverlustes noch nicht aufgehalten ist.21 Gleichzeitig 
wächst die Dringlichkeit von Klimaschutzmaßnahmen, zu denen der Bau von 
Windenergieanlagen zählt. Der Bau von Windenergieanlagen kann aber in 
Konflikt mit dem Artenschutzrecht geraten.22

14  Niederstadt/Weber, NuR 2009, 297, 300 f.; Schmidt/Kremer, ZUR 2007, 57, 58.
15  Modifikation des § 113 Abs. 1 VwGO. Die Regelung des § 4 Abs. 1 gilt aller-

dings nur für absolute Verfahrensfehler. Relative Verfahrensfehler müssen die Zulas-
sungsentscheidung beeinflusst haben gemäß § 46 VwVfG.

16  Im Einzelnen dazu unten 1. Kapitel C.
17  Siehe oben Fn. 12.
18  Vgl. Änderungen durch das Gesetz zur Änderung des Umwelt-Rechtsbehelfsge-

setzes und anderer umweltrechtlicher Vorschriften v. 21.1.2013, BGBl. I, S. 95.
19  Vgl. Änderungen durch das Gesetz zur Änderung des Umwelt-Rechtsbehelfsge-

setzes zur Umsetzung des Urteils des Europäischen Gerichtshofs v. 7.11.2013 in der 
Rechtssache C-72/12 v. 20.11.2015, BGBl. I, S. 2069.

20  Vgl. Änderungen durch das Gesetz zur Anpassung des Umwelt-Rechtsbehelfsge-
setzes und anderer Vorschriften an europa- und völkerrechtliche Vorgaben v. 29.5.2017, 
BGBl. I, S. 1298.

21  Secretariat of the CBD, Global Biodiversity Outlook 5 v. 15.9.2020, S. 7 ff., pdf 
abrufbar unter https://www.cbd.int/gbo/gbo5/publication/gbo-5-en.pdf (zuletzt aufge-
rufen am 9.11.2021).

22  Siehe im Einzelnen dazu unten 3. Kapitel B. II.

https://www.cbd.int/gbo/gbo5/publication/gbo-5-en.pdf



